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Sir. g
glnffts, fObd* $«**».-Se«#»«

âuîpïud^ Bon ©ntRäbigungen. ©le Sehrlinge machten

bem »J* n" *L ©$abenetfohforberutrgen nebft
Sehrmorn ®®*t*og8tfitfIvitt auch geïîenb, baß ber

ffih« ^ ungenûgenb auëgebilbet babe. ®a§ 9ie

funn loiJt ©etwerbegerlc^t oerfügten 8©tfchen>lßrü»
benenin^4^? bea Sehlingen baë Börßanbenfein
Bon QnàApT ^ o'^^^' ^ biefer ©pegtalbïûn^e
auf oeftfij^"«? Sehlingen erroartet ©erben Eann. |jter»
bereit tr^ ÎR bie SehrltngëprûfungëEommiffion
unbbaS V"'«?** Segelt bte Sehrbriefe auëpfteUen
btitten L2î"v?^"^ h, efner graeiten unb
brinaen S bie ^arteten roiebet pfammen p
tiefte ^ Derfiänbigett (©eil eine gut»

beten ^ Sehroerhâltnië im befon»
fW#biBttS5f»A. * liegt). atë aße 33er.

baß auf teitipl l rr^' ©tanbpnnfte beë Sehrhetrn,
niettt p etmm I„f "^er Rulbige ©eil unb beëhalb
et auch freimim^9®8enïommen oerpffidhtet fei unb baß

«eroeiëtafi iß© LÄj? ff tagfie (im établie! auf bie

öbetnebme ^ ^ pgemutete) ©elbleiftung
ba§ Betoétendit f »texten Berhanbiungitermin
mar, ber oonÄ®" RRflefRrt. ©a eS bet Sehr h eï t
ift, fo niel ihm ®" Seßwerträgen prücEgetreten
behaupteten 9W m

® ««gebeutet, bet Remets ber

Pm Sftärftrit+ v!r'^"* welche einen wichtigen ©tunb
bem SekmeiîW ^ S» ^ten, ««f- 9tun gelang aber

üwgehörigfeiten ber oTn * Eonnten geœiffe
Sftaterialteilen )„ f Lehrlinge, ©te Umherroetfen oon
M b« SÄ Vf., Spalten
werben, nid&t aber hk ^tntroorten ufra. fefigefteflt
IREeit, ©QontAAP behauptete fortroährenbe BMberfeh»

Frechheiten, ©al BeK!?lf Äufrotegelung unb bte

weife nieftt nnm of ^ f ber Sehrltnge mar ©oßl pit--
etina oorEommt ®l^"n%**' ^aë bei Sehlingen
femesroea« hie «»

® IRftanbe rechtfertigten inbeffen
folgen gäßen Sf^ ^öfung ber Sehroerträge 3n
«èteherifch auf ben sïrteher bie $fMt ob,
feftgefieUt, baß bas Ä P einproirEen. ©§ ©urbe auch

weniger anlafi ,,,\ «'Rertge Behalten ber Sehrltnge
fpfitere angebliche Sri,r* ®"U<*ffung gegeben hat, al§ ihre
"Rt§, unb ihre wan lerne in biefer „Bube"
liehen (aeaerc if»o r?"9' bte hierauf öerlangten^fchrift»
Reinigungen auëmS ^î^^^eugung gehenben)) Be-

«ertragen riebt© b«6 fie entfprechenb ben Sehr
richtig erlernt ..^Rafttgt ©erben feien unb ben Beruf
wußte ba§ : ®tefe§ negatioe Beroeiëergebntë
2ehrmeifter§ awi führen, bie gotöerungen beë

grunbfâfelich unb biejentgen ber Sehrltnge
Uwfiänbe LrfrR.'W- 3w ^inblicî auf nerfchiebene

Pöfung uab hk ®b|chließenbe iR;fultat ber Sehrlingë»
pnbe @ntlhh«,.„ 9Re, an foldje oon ßanblangern gren»
ren Sehrseit r; c? f Lehrlinge ©ahrenb ben bret 3ah=
ber ©cSabenJr«!f inbeffen bem ©eri^t bie iRebuïîion
erRetnen. '«sfummen auf je 200 gr. al§ angemeffen

çg h
beriet 1925"®^®* @«lboquiitung (oergl.Qahre?»

butch 9i8vl^® Söfung be§ ©ienpoerhâltniffeë
bem ber A®®® «"b ©alboquittung, troh'
nine 3-f, „ „ frrftp flichtig e fish nachher nodh ei»
^iotioen- '"fST Vérifiait aufhielt. 9lu§ ben

föhrer biim ^L^er arbeitete P/2 Monate al§ 2Berf=

littene« nie n f gie«. ieboctj infolge eines früher er»

fäfaxn r f ~ weil noch nic^t roieber ood arbeite»

auf ffittbp r, » Regelmäßig, ©er Stïlagte rechnete nun
ben Snbn f« ^lonats mit bem Kläger ab, bejahte ihm
befdbeinktp l c

geletftete 3lrbeit au§ unb ber Kläger

feien «tÜ't ^3lnfprü^e per ©albo quittiert"
ihn ber Ä' fRl«' w gleichmohl in ber SBerîftatt, bi§

-öetlagte am 2. ober 3. ©age bort öemerEte unb

ihn aufmerffam ma^te, baß ba§ ©ienfioerhâltniê nicht
mehr beftehe. SBährenb ber iôeîlagte bem Kläger bei ber
abrechnung erïlârt haben ©iß, er fönne ihn unter ben
obioaltenben Umftänben nic^t mehr befdjäftigen, ba§ ^t»
beitëoerhâltntë ©erbe mit ber Ibre^nung gelöft, fteßt ber
Kläger eine folc^e drülärung in Ibrebe unb glaubt burdj
fein SBiebererfchetnen ben iôeœeië für feine ©arfteßung, ba§

©ienftoerhältnig fei bei ber abrechnung nicht gelöft ©or»
ben, erbracht p haben. ®a§ ©sticht Eonnte fich ber an»
ficht beë fti.âgerê nicht anfdjließen, mußte oielmehr au§
ber art feiner Quittungëerteilung — auch wenn bie
babei jroif^en karteten gefaßenen Äußerungen nicht .feft»
gefteßt ©erben Eönnen — ein genügenbes Qnbijium ba=

für erblicfen, baß bte Parteien über bie fofortige auf»
löfung beë ©tenftoerhaltniffeë oerhanbelten, ber Mager
ber Slußofung pftimmte, fomit bie auflöfuug im gegen»
fettigen ©tnoerftânbniê erfolgte. Mit fetnem 9Bteberer=
Reinen gegen ben SBtflen beë arbeitgeberë Eonnte er
bie Sföetterbauer nicht beroirEen. @r ©urbe mit fetner
©ntfchabigungëforberung abgemiefen.

Poiisewiftsêafl.
©ilgettoft'ifdhe ©emerbegefexpebung. ©em ^Bericht

ber fdhmetjerifchen fiommiffion für Sehrltngëroefen beë

©chtoeipriRen ©eœetbeoerbanbeë pro 1926 ift p ent»

nehmen, baß ber ©ntrourf p einem Sunbeëgefeh über
bie berufliche auëbilbung burdh baë ©ibgenoffifdhe ar»
beitëamt eine Eleine Umarbeitung erfahren habe unb an
ben ïtunbeërat roettergeleitet roorben fei. 3fn ber ©ep»
tember» ober ©ejembetfeffton ber eibgenöffifdhen State

foüe ber ©ntmurf pr Beratung gelangen, ©er Bericht
bemerEt: „SBenn ©ir biefen Beratungen einen ooßen

©rfolg im ©inne ber langjährigen Bestrebungen beë

@^©eiprifc|en @e©erbeoerbanbeë auf bem ©ebtete beë

Sehrlingëœefenë roünfchen, fo geben ©ir bamit ©ohl ben

©efühlen unb @r©artungen beë größten ©etleë unferer
Scferfchaft auëbruci."

BeEanntlich iß ba§ ©ibgenöffifche arbeitëamt beauf»

tragt, noch wettere abfdhnttte ber etbgenöffifdhen ©eroerbe»
gefehgebung, bte 00m ©chmetjerifchen ®e©erbeamt bereitë
oorgearbeitet roorben finb, auëparbeiten, fo pm Beifptel
über ben ©ch«ß beë ©eroerbebetrtebeë, bte ©eroerbeför»
berung unb bie Siegelung beë arbeitëoerhaltniffeë für
bte bem eibgenöffiRen gabriEgefeh ntdht unterfteßten
Betriebe.

_____

Perbaadsweiee.
©chmeSpr. S3er6anö pr göröerung î»e§ ©emetn»

nßgigen SBohttwttgêbaueS. (Sort.) Unter bem Borßß oon
|>errn ®r. iß et er, Qcntralprafibent unb ©eEretär beë
Eantonalen Baubepartementeë in ßürich hielt ber im Kopfe
genannte Berbanb in Biel feine auë aßen ©eilen ber
©chmeij befchidte 3ahre§hauptoerfdmmlung ab, im ©tabt»
hauë begrüßt oom ©tabtpräfibenten §errn ©uibo Müßer.
©te geRaftlichen ©raEtanben fanben aße tn pftimmen»
bem ©tnne ißre raf^e ©debigmtg. ©er Berbanb ent»
wiclelt fich pfehenbë, immerhtn ronrbe Eonftatiext, baß
noch fehr »tele ©enoffenfehaften bem Berbanbe nicht an»
gehören, ©er ©iëpofitionëfonbë beë Bunbeërateë tm
Beirage oon 200,000 gr,, ber ben bauenben ©enoffen»
fchaften alë BauErebit gegen fpätere 3tücfphlu«9 pt Ber»
fügung geßeßt ©erben Eann, ©ar baë ganje Qahr tn
anfpruch genommen, ©te ©enbenj, biefen gonbë nur
ben ©nfamiltenhauëprobujenten pr Berfügung p fteflen
unb oie MietëEafernenbauten auSpfchließen, fanb ntdht
aflfettige Qnßimmung. — ©inen bea^tenëroerten ©rfolg
oerjeidhnet ber Berbanb, tnbem eë ihm bwR ©ingaben

Nr. 8
Mich«. Wwêiz. HKNM..MMW

Zuspruch von Entschädigungen. Die Lehrlinge Machten

dem i.? "3 ìhrer Schadenersatzforderungen nebst

LekirmoM Bertragsiücklritt auch geltend, daß der

sà ?.^ ^ ungenügend ausgebildet'habe. Das Re

funa ^ewerbegericht verfügten Zwischen-Prü-deriêà^î^îi Lehrlingen das Vorhandensein

von an°à°s ?^^?îN!ssê, die in dieser Spezialbranche
auf aettà^î? Lehrlingen erwartet werden kann. Hier-
bereit «à ^ 55^ ^ die Lehrlingsprüfungskommission
und da- ^^kurzter Lehrzeit die Lehrbriefe auszustellen

dàn ^.?"i.?begericht suchte in einer zweiten und
brinaen Ä ^lung die Parteien wieder zusammen zu
liche N-i tt/i»^U3^weise zu verständigen (weil eine gut-
deren im Lchroerhälmis im beson-
ständigunasv!s»» ' ?°"eien liegt). Als alle Ver-
daß auf ê ^ Standpunkte des Lehrherrn,
nicht zu ewm â " der schuldige Teil und deshalb
er auch sreimim ?^^kommen verpflichtet sei und daß

Beweislast ibm ì^A^ geringste (im Hinblick auf die

übernehme m»ì>. ^ eisê zugemutete) Geldleistung
das Beweis»-!?^ einem vierten Verhandlungstermin
war. der vor,à^ durchgeführt. Da es der Lehr h err
ist. so viel ibm Lehrverträgen zurückgetreten
behaupteten N^c?? ^ ^ angedeutet, der Beweis der
zum Rûàin -v?iungen, welche einen wichtigen Grund
dem Lelà!st-/^en sollten, auf. Nun gelang aber

Ungehörigkeiten de! n nî ^cht. Wohl konnten gewisse

Materialteilen in ^ Ä^ 'Nge. wie Umherwerfen von
b-i d.r A« d?. «-«-niches V-,hà»
werden, nicht aber Antworten usw. festgestellt
lichkeit, Sabotan-. behauptete fortwährende Widersetz-

Frechheiten. Das Vàl?^ Aufwiegelung und die

weise nickt van;
-alten der Lehrllnge war wohl zeit-

etwa vorkommt wie das bei Lehrlingen
keineswegs bi- ^ î Umstände rechtfertigten indessen

solchen Fällen liem d?m der Lehrverträge In
erzieherisch auf den Lài ^^ifter eher die Pflicht ob,
festgestellt, daß das Ä ^ einzuwirken. Es wurde auch

weniger Anlaß;>. >> î'c'.gs Verhalten der Lehrlinge
spätere angeblich? ^utlasfmig gegeben hat, als ihre
nichts, und ibMLerung, man lerne in dieser ..Bude"
lichen (qeaen ib,° die hierauf verlangtenIchrift-
sch-inigungen auszà^^che UberzMgung gehenden) Be-

vertrügen richtig ÄÄ?' daß sie entsprechend den Lehr-
richtig erlerm ..^chafUgt worden seien und den Beruf
mußte das Moviîi t dieses negative Beweisergebnis
Lehrmeisters à«!, führen, die Forderungen des

grundsätzlick «., ^n und diejenigen der Lehrlinge
Umstände mi- Im Hinblick auf verschiedene

Prüfung und di° ^schließende Rssultat der Lehrlings-
zende Eutlttkn»» ^îe. an solche von Handlangern gren-
ren Lehrzeit li e? ^ Lehrlinge während den drei Iah-
der Schaden'-.? Vev indessen dem Gericht die Reduktion
erscheinen. '^summen auf je 200 Fr. als angemessen

bericht 1925 "âà ^6^ ^doquiitung (vergl. Jahres-

durch Lösung des Dienstverhältnisses
dem der -?>' »"6 und Saldoquittung, trotz-
^ige T«g- ^îtstpslichtige sich nachher noch ei-
Motiven- ?!> Werkstatt aufhielt. Aus den

sichrer bàìKläger arbeitete 1'/- Monate als Werk-
littenen n-?

Beklagten, jedoch infolge eines früher er-

fähia —.
-? — weil noch nicht wieder voll arbeits-

auf End- r. - siuregelmäßig. Der Beklagte rechnete nun
den Là ?» Alcmats mit dem Kläger ab, bezahlte ihm
besch-iwnl- I ì geleistete Arbeit aus und der Kläger
seien Ansprüche per Saldo quittiert"
ihn der ^schien er gleichwohl in der Werkstatt, bis

Beklagte am 2. oder 3. Tage dort bemerkte und

ihn aufmerksam machte, daß das Dienstverhältnis nicht
mehr bestehe. Während der Beklagte dem Kläger bei der
Abrechnung erklärt haben will, er könne ihn unter den
obwaltenden Umständen nicht mehr beschäftigen, das Ar-
beitsverhältnis werde mit der Abrechnung gelöst, stellt der
Kläger eine solche Erklärung in Abrede und glaubt durch
sein Wiedererscheinen den Beweis für seine Darstellung, das
Dienstverhältnis sei bei der Abrechnung nicht gelöst wor>
den, erbracht zu haben. Das Gericht konnte sich der An-
ficht des Klägers nicht anschließen, mußte vielmehr aus
der Art seiner Quittungserteilung — auch wenn die
dabei zwischen Parteien gefallenen Nußsrungen nicht.fest-
gestellt werden können — ein genügendes Indizium da-

für erblicken, daß die Parteien über die sofortige Auf-
lösung des Dienstverhältnisses verhandelten, der Kläger
der Auflösung zustimmte, somit die Auflösung im gegen-
fettigen Einverständnis erfolgte. Mit seinem Niederer-
scheinen gegen den Willen des Arbeitgebers konnte er
die Weiterdaner nicht bewirken. Er wurde mit seiner
Entschädigungsforderung abgewiesen.

WliWiMOsK.
Eidgenössische Gewerbegesetzgebung. Dem Bericht

der schweizerischen Kommission für Lehrlingswesen des

Schweizerischen Gewerbeoerbandes pro 1926 ist zu ent-
nehmen, daß der Entwurf zu einem Bundesgesetz über
die berufliche Ausbildung durch das Eidgenössische Ar-
beitsamt eine kleine Umarbeitung erfahren habe und an
den Bundesrat weitergeleitet worden sei. In der Sep-
tember- oder Dezembersession der eidgenössischen Räte
solle der Entwurf zur Beratung gelangen. Der Bericht
bemerkt: „Wenn wir diesen Beratungen einen vollen
Erfolg im Sinne der langjährigen Bestrebungen des

Schweizerischen Gewerbeverbandes auf dem Gebiete des

Lehrlingswesens wünschen, so geben wir damit wohl den
Gefühlen und Erwartungen des größten Teiles unserer
Liserschaft Ausdruck."

Bekanntlich ist das Eidgenössische Arbeitsamt beauf-
tragt, noch weitere Abschnitte der eidgenössischen Gewerbe-
gesetzgàng. die vom Schweizerischen Gewerbeamt bereits
vorgearbeitet worden sind, auszuarbeiten, so zum Beispiel
über den Schutz des Gewerbebetriebes, die Gewerbeför-
Verung und die Regelung des Arbeitsoerhältnifses für
die dem eidgenössischen Fabrikgesetz nicht unterstellten
Betriebe.

WchzMmte«.
Schweizer. Verband zur Förderung des Gemein-

nLtzigen Wohnungsbaues. (Korr.) Unter dem Vorsitz von
Herrn Dr. Peter, Zentralprästdent und Sekretär des
kantonalen Baudepartementes in Zürich hielt der im Kopfe
genannte Verband in Viel seine aus allen Teilen der
Schweiz beschickte Jahreshauptversammlung ab, im Stadt-
Haus begrüßt vom Stadtpräsidenten Herrn Guido Müller.
Die geschäftlichen Traktanden fanden alle in zustimmen-
dem Sinne ihre rasche Erledigung. Der Verband ent-
wickelt sich zusehends, immerhin wurde konstatiert, daß
noch sehr viele Genossenschaften dem Verbände nicht an-
gehören. Der Dispositionsfonds des Bundesrates im
Betrage von 200,000 Fr., der den bauenden Genossen-
schaften als Baukredir gegen spätere Rückzahlung zur Ver-
sügung gestellt werden kann, war das ganze Jahr in
Anspruch genommen. Die Tendenz, diesen Fonds nur
den Einfamilienhausproduzenten zur Verfügung zu stellen
und die Mietskasernenbauten auszuschließen, fand nicht
allseitige Zustimmung. — Einen beachtenswerten Erfolg
verzeichnet der Verband, indem es ihm durch Eingaben



lôô gist#«, fftmeft.

unb münbli«|e Begrinöung »or bet* pfiänbigen natio*
nalrätllchen Kommiffion gelungen ift, tie ©emeinnühige«
Baugenoffenfchaften son bet Stempelfteuer p befreien.

3)ïit ber ©eneraloetfammlung tombe bte SDCuSfteiluiig

„ffiaS KletnhauS" oerbunben. Qn ber geräumigen Sum--
îjaUe mar nidjt nur bte ©efdjicljie unb feie Intereffante
©ntmidlung beS Ëlein|Qufe§ p fehen, fonbern auch otel
BemerfenSmerieS auS bem «Ken SSiel als eine Borpoften*
grünbung ber SBifd^öfe oon Bafel. ®ie Kleinf)auS*AuS=
fteßung wanbert con Biel nach Saufanne.

Bortrage in beuffcher unb franjôftfcher Spraye über
bag. SBohnungSproblem unb über bie glnanjierimg ber
äBohnungSprobuEtion umrahmten bie Sagung. ©§ ift
fdjmierig, auS ber ^eute üblichen ©elbbefdjaffung t>er«

auSpfommen, b. h- anbere 9Sege p finben, bie ©rleich--

terung bringen formen.
©ine Ausgabe in franjöftfs^er Spraye beS BerbanbS»

organes ber „ßettfchrift für SBöhnungSmefen unb 8Bo|=
nungSreform" ift In AuSjtcfjt genommen. @S ift um
fireiiig, baf? ber Berbanb unter ber gegenwärtigen frat)-
rung ftdj mit aßen Mitteln beftrebt, ben Bauenben unb
unter ihnen fpegieü ben gemeinnützigen Baugenoffenfdjaften

p bleuen unb nfifcftdj p fein.

©er 47, 3«jjre$Öeri«ht (1926) ö®§ ©^aseijeriftlen
@ej»erÜc»M&ßttDeS ift erfd^tenen, AuS bemfelben gebt
bercor, bajj im »ergangenen tjalfre tätige Arbeit ge=

letftet würbe. $n 122 SeÜionen gätjlt ber Berbanb
135,288 SJtiiglteber. ©tnleitenb wirb im Beriete bie

aügemeine SBirtfdjaftSfage im ©ewerbe gemfirbigt; bann
folgen Angaben über bie ©ätigfeii ber oerfdjtebenen Be=

rufSinftaujen, Berufsgruppen unb SpejialEommiffionen.
©ntgegen früherer ©epffogert'ijeit ftnb hier bie oerftljie*
benen beljanbelten @efc^äf£e furj fixiert wiebergegeben.
Auch bie ©ätigEeit ber bem Berbanb angefc|löffenen
fantonalen ©emerbe* unb fchweiprifchen BerufSoerbänbe
wirb auSpgSmetfe befannt gegeben.

Beigefügt ift rote aßjährl'ich eine überfielt ber SeE=

tionSbeftänbe, berufSgruppenmeife georbnet, unb ein Ber*
piçhniS ber gemetblicfçen 3eitfrf4riften unb ber gadjpreffe.
ABiffenSmerieS ift auch über bie beiben Leitungen beS

BerbanbeS im Beriete enthalten.
©er Beridji mirb feierlich soeitgehenb bie AufmerE«

famfeit ber Sefer beanjpruäjen unb für oiele, BehSröen
unb Brioate, wertooße gingerjeige unb Anregungen eut»

halten. 2Bir empfehlen ben Bericht gang befonbetS einer
eingehenben Beachtung unferer angef^loffer.en Berbärtbe
unb befreunbeter Drganifstionen.

S^meiprtfthcr 4?afnßnneif4er»BerljöttS). ®te in 3ug
abgehaltene ©elegiertewBerfammlung, bie con
|jafnerrnetj'ter ©. Knecht au« Baben präftbiert tourbe,.
befs^Io^, bem Berbanb ber Kachelofenfabrifanten einen
neuen ©egenfeiiigfeitSoertrag ps Prüfung p unterbreiten,
ber aufteile beS gefünbigten p treten hatte unb baS pr
3ett befiehenbe oertragSlöfe BerhältniS jroifdjen ben
beiben Berbänben mieber In eine fßeriobe georbneter Be-
jiehungen überführen mürbe. ©ie Sagung mürbe mit
ben gefdjäftlichen Berhanblungen ber DanbelSgenofjem
föiafl" beS Sdjjweiserifchen JpafnermeifteroerbanbeS unb
einer herrlichen Bluefifahrt auf ben In bufteafcem Blüten*
f^muef prangenben gugerberg befchloffe»t,

internationale Arbeitgeberorganifßtion. Am 18.3M
ift in $ürich unter bem Borfi| oon Ingenieur ©. ©§aut,
©enf, bte internationale Arbeitgeberorganifation, Organi-
sation internationale des entrepreneurs industriels
(OIE1), p ihrer jährlichen ©eneralcerfammlung
pfammengetreten. ©egenwärüg ftnb 25 melft europaifche
Staaten in ihr oertreten, bie Schweis burst; ben 3®«"
traloerbanb fchmeijerifdher Arbeitgeber * Qrganifationen,
Sie befi^t ein ftänbigeS ©eneralfefretariat In Brüffel

(„litetjierMüü^

®Kt ber ©eneralcerfammlung ift ein inteteffantet-Jj}
beitgeber£ongre| oerbunben. Qmecï ber Sagung "

bie Behanblung ber fragen, mel^e für bte 10. 1»^
nationale Arbeit§fonferen§ oorgefehen ftnb, tote Äratiü''

oerficherung, Koalitionsfreiheit, 33tinimallöhne, forote ^
bere ©egenftänbe, bie für bte Arbeitgeber oon aügemeW
intereffe ftnb.

UMa ^ ^larft^eric^te.
unb ftolpretfe. (Korrefp.) Sie aKjäf

lieh im Dîachmlnter unb im Frühling ftattfinbenben
ganten gehen in biefem ijagre, h®ïïôhrenb au§
'Sèiaçjpeïtobe 1926/27, ihrer« ©nbe entgegen. tP 8j

langten burchmegS ganj bebeutenbe Quantitäten w
unb Brennholz pr öffentlichen Berfteigerung. @§

namentlich oon Seiten bet Korporationen unb ber ®f,

neffenfehaften ber gaü. SBte ba§ aügemetne ©rgeb"'-
btefer ^oljganteu feftftellte, machte fich in ber oerg""'

genen 3ett eher ein Steigen ber fpolpreife bemerfb«';
SnSbefonbere nach gutgerüjteter unb richtig fortieth
aSare ift ein Anstehen ber greife p îonftatieren. Blörf"
unb Srâmel (I. Qualität) erhielten 6 — 7 gï- h^h^
greife per m® als anläßlich ber .fpolperfteigerungen
legten Qahre. @S mürben je nach ber Qualität ufl"

Stärre beS §olpS bur^fchnittlich folgenbe ißretfe erjtell
Ißer m® Bau« unb Srämelholj 38—54 fjt., Birff'
blödeer 50—65 gr., Sattem unb 9tafen£)otj 24—25 S'"
Särchenhölj 50—75 gr,, Klefern 40—56 fyr.

ftolpreife in fpfßffifon (Schnjpj.) An ber türj^
ftattgefunbenen Çolggant ber Korporatton lßfäffiion rou^
ben für Bauholg mit SRitteljtammftârïen oon 0,5®

bis 1,21 Kubifmeter 37—56 gr. per KubiEmeter, ff
Budhenträmel oon 0,47 unb 0,86 KubiEmeter Sölitteb

ftüdE 65 unb 67 ffr. per KubiEmeter erhielt, ©te 9tüf
unb ©ranSportfoften bis an bie Abfuhrmege betrag^
ca. 7.50 gr. per KubiEmeter. gär ben ©ranSport h'®

Sur Station ftnb ca. 3—3.50 gt. per KubiEmeter
forberli^.

^oIâôer:t#t uni Ujuû^ (St. ©aüen). (Korr.)
^olsgant ber ©enoffengemeinbe Usnadj com 2. äüai o®'

hin mar gut befugt. Bau= unb ?tu|hols ging bei gut«"

greifen rafch roeg unb fanb glatten Abfafe. Sîottanne"

galten 36—47 gr., Särchen 50—65 gr. ©te Buch®*'
fcheiter mürben suit 24—25 ffr. per Ster erfieige*''
©efu^t toaren bie Satten. Sie Abteitungen oon Aftu*S
unb SReijtg waren nidji immer begehrt.

Ser$®tt«e«$.
StotftönDSarbeiten ber Bun&elfialjne«. ©ie o"»J

Bunbe fuboentionierten jRoiftanbSarbeiten ber Bunb®-
bahnen, für bie com BunbeSrate auf ©runb beS 33«*'

beSbefchluffeS oom 21. DEtober 1921 ein Krebit *>c*!

'27,900,000 gr. sur Berfügung geftellt mürbe, ftnb
©nbe 1926 fertiggefMt unb abgerechnet morben. ?*î
biefe DloiftanbSarbeiten mürben im ganjen 27.895,20®

granEen ausgegeben; ^iexoon fallen 18,340,834 $r. r
Saften ber BunbeSbalpen unb 9,554,373 gr. mutb®*

oom Bunbe bur^ Suboentionen gebecEt.

gêftfieïsuthtung ber Seeufer »o« 3Sri<h>
Stabtrat oon 3üriih oerlangt einen UtachiragSErebit »®*

72,000 gr. für bie ©rftellung einer geftbeleudhtung ^
Seeufer oon ber gelbeggfira^e bis jum ßafenbamm
mitteift ©aSfadEeln. @r erflärt in feiner Begrünbu*|
btefeS Begehrens : ©ie QEumlnation beS SeebectenS fp'i
bei äürcherifchen geftanläffen eine roefenttiche Stoße, ®

bietet ftch Eaum tn einer anberen fd^metprifthen
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und mündliche Begründung vor der zuständigen natio-
nalrWchen Kommission gelungen ist, die Gemeinnützigen
Vaugenofsênschastm von der Stempelsteuer zu befreien.

Mit der Generalversammlung wurde die Ausstellung
„Das Kleinhaus" verbunden. In der geräumigen Turn-
Halle war nicht nur die Geschichte und die interessante
Entwicklung des Kleinhauses zu sehen, sondern auch viel
Bemerkenswertes aus dem alten Viel als eins Vorposten-
gründung der Bischöfe von Basel. Die Kleinhsus-Aus-
ftellung wandert von Viel nach Lausanne.

Vorträge in deutscher und französischer Sprache über
das. Wohnungsproblem und über die Finanzierung der
Wohnungsproduktion umrahmten die Tagung. Es ist
schwierig, aus der heute üblichen Geldbeschaffung her-
auszukommen, d. h. andere Wege zu finden, die Erleich-
terung bringen können.

Eins Ausgabe in französischer Sprache des Verbands-
organes der „Zeitschrift für Wohnungswesen und Woh-
nungsreform" ist in Aussicht genommen. Es ist un-
streitig, daß der Verband unter der gegenwärtigen Füh-
rung sich mit allen Mitteln bestrebt, den Bauenden und
unter ihnen speziell den gemeinnützigen Baugenossenschaften

zu dienen und nützlich zu sein.

Der 47. Jahresbericht (1826) des Schweizerischen
GeWerbenerbiMZes ist erschienen. Aus demselben geht
hervor, daß im vergangenen Jahre tüchtige Arbeit ge-
leistet wurde. In 122 Sektionen zählt der Verband
135,288 Mitglieder. Einleitend wird im Berichte die

allgemeine Wirtschaftslage im Gewerbe gewürdigt; dann
folgen Angaben über die Tätigkeit der verschiedenen Be-
rufsinftanzen, Berufsgruppen und Spezialkommissionen.
Entgegen früherer Gepflogenheit sind hier die verschie-
denen behandelten Geschäfte kurz skizziert wiedergegeben.
Auch die Tätigkeit der dem Verband angeschlossenen
kantonalen Gewerbe- und schweizerischen Berufsverbände
wird auszugsweise bekannt gegeben.

Beigefügt ist wie alljährlich eine Übersicht der Sek-
tionsbestände, berufsgruppenweise geordnet, und ein Ver-
zeichnis der gewerblichen Zeitschriften und der Fachpresse.
Wissenswertes ist auch über die beiden Zeitungen des

Verbandes im Berichte enthalten.
Der Bericht wird sicherlich weitgehend die Ausmerk-

samkeit der Leser beanspruchen und für viele, Behörden
und Private, wertvolle Fingerzeige und Anregungen ent-
halten. Wir empfehlen den Bericht ganz besonders einer
eingehenden Beachtung unserer angeschlossenen Verbände
und befreundeter Organisationen.

Schweizerischer HasnerWeister-VerbKud. Die in Zug
abgehaltene Delegierten-Versammlung, die von
Hafnermeister E. Knecht aus Baden präsidiert wurde,
beschloß, dem Verband der Kachelsfenfabrikanten einen
neuen Gegenseitigkeitsvertrag zur Prüfung zu unterbreiten,
der anstelle des gekündigten zu treten hätte und das zur
Zeit bestehende vertragslose Verhältnis zwischen den
beiden Verbänden wieder w eine Periode geordneter Bs-
ziehungm überführen würde. Die Tagung wurde mit
den geschäftlichen Verhandlungen der Handelsgenossen-
schaft des Schweizerischen Hafnermeisterverbandes und
einer herrlichen Bluestsahrt aus den w duftendem Blüten-
schmuck prangenden Zugerberg beschlossen.

Internationale ArSeitgebsrorganisation. Am 18. Mai
ist in Zürich unter dem Vorsitz von Ingenieur C. Tzaut,
Gens, die internationale Arbeitgsberorganisation, OiMm-
soticm internationals lies entrepreneurs industriels
(01151), zu ihrer jährlichen Generalversammlung
zusammengetreten. Gegenwärtig sind 25 meist europäische
Staaten in ihr vertreten, die Schweiz durch den Zen-
tralverband schweizerischer Arbeitgeber-Organisationen.
Sie besitzt ein ständiges Generalsekretariat in Brüssel.

EàNg („Meìstàtt^

Mit der Generalversammlung ist ein interessanterH'
beitgeberkongreß verbunden. Zweck der Tagung »

die Behandlung der Fragen, welche für die 16. im»

nationale Arbeitskonserenz vorgesehen find, wie Kranke»

Versicherung, Koalitionsfreiheit, Minimallöhne, sowie »"

dere Gegenstände, die für die Arbeitgeber von allgemein»»

Interesse sind.

Hslz - Marktberichts.
Holzhandel und Holzpreise. (Korresp.) Die alljO

lich im Nachwinter und im Frühling stattfindenden Hâ
ganten gehen in diesem Jahrs, herrührend aus ^
Gchlagperiode 1926/27, ihrem Ende entgegen. Es î
langten durchwegs ganz bedeutende Quantitäten N»s

und Brennholz zur öffentlichen Versteigerung. Es
namentlich von Seiten der Korporationen und der M
nosssnschaftm der Fall. Wie das allgemeine Ergeb»''
dieser Holzganten feststellte, machte sich in der verga»

genen Zeit eher ein Steigen der Holzpreise bemerkbar

Insbesondere nach gutgerüfteter und richtig sortiert»
Ware ist ein Anziehen der Preise zu konstatieren. Blöct»

und Trämel (I. Qualität) erzielten 6 — 7 Fr. höhe»

Preise per als anläßlich der Holzversteigerungen oB
letzten Jahre. Es wurden je nach der Qualität u>»

Stärke des Holzes durchschnittlich folgende Preise erziel»

Per Bau- und Trämelholz 38—54 Fr., Birke»'
blöcker 56—65 Fr., Latten- und Rafenholz 24—25 F»>

Lärchenholz 50—75 Fr., Kiefern 40—56 Fr.
Holzpreise in Pfafftton (Schwyz.) An der kürzÄ

stattgefunvenen Holzgant der Korporation Pfäffikon wv»

den für Bauholz mir Mittelstammstärken von 6,5"

bis 1,21 Kubikmeter 37—56 Fr. per Kubikmeter, O
Buchen trämel von 0,47 und 0.86 Kubikmeter Mittel
stück 65 und 67 Fr. per Kubikmeter erzielt. Die Rüff
und Transportkosten bis an die Abfuhrwege betrag»»

ca. 7.50 Fr. per Kubikmeter. Für den Transport b»

zur Station sind ca. 3—350 Fr. per Kubikmeter et'

forderlich.
Holzbericht aus Uznach (St. Gallen). (Korr.) î>î»

Holzgant der Genossengemeinde Uznach vom 2. Mai ab'

hin war gut besucht. Bau- und Nutzholz ging bei gute"

Preisen rasch weg und fand glatten Absatz. Rottanne»

galten 36—47 Fr., Lärchen 50—65 Fr. Die Buche»'
scheiter wurden mit 24—25 Fr. per Ster ersteiget»

Gesucht warm die Latten. Die Abteilungen von Astu»b
und Reisig waren nicht immer begehrt.

SmMMWt.
NvLstsmdsaàièen der Bundesbahnen. Die vo«^

Bunde subventionierten Notstandsarbeiten der Bundes
bahnen, für die vom Bundesrate auf Grund des B»»'
desbeschlusses vom 21. Oktober 1921 ein Kredit v»»

27,900,000 Fr. zur Verfügung gestellt wurde, sind b>»

Ende 1926 fertiggestellt und abgerechnet worden. M
diese Notftandsarbeiten wurden im ganzen 27.895,2»°
Franken ausgegeben; hiervon fallen 18,340,834 Fr. Z»

Lasten der Bundesbahnen und 9,554,373 Fr. würd»»

vom Bunde durch Subventionen gedeckt.

Festbeleuchtung der Seenfer von Zürich. ^Stadtrat von Zürich verlangt einen Nachtragskredit v»°

72,000 Fr. für die Erstellung einer Festbeleuchtung
d»»

Sseufer von der Feldeggstraße bis zum Hafendamm E»6

mittelst Gasfackeln. Er erklärt in seiner Begründ»»»
dieses Begehrens: Die Illumination des Seebeckens spA
bei zürcherischen Festanlässen eine wesentliche Rolle. ^
bietet sich kaum tn einer anderen schweizerischen St»»
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